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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 21 . Dezember 1978

über die vorläufige Erstattung der im Jahr 1975 gewährten Prämien für die Umstellung von
Milchkuhbeständen auf Bestände zur Fleischerzeugung durch den EAGFL, Abteilung Aus

richtung, an die Bundesrepublik Deutschland

(Nur der deutsche Text ist verbindlich )

( 79/ 147/EWG)

werden konnte, kann die genaue Erstattung zur Zeit
nicht festgesetzt werden .

Um die Überweisung einer Mindesterstattung für 90 %
der abgerechneten Ausgaben, das sind 34 769 401,40
DM, nicht zu verzögern , ist es gerechtfertigt, daß der
EAGFL, Abteilung Ausrichtung, vorläufig 50 % dieses
Betrages , das sind 17 384 700,70 DM, erstattet .

Über die endgültige Beteiligung wird entschieden wer
den , sobald das genannte Problem gelöst ist.

Der Ausschuß des EAGFL ist zu den finanziellen Aspek
ten , insbesondere zur Höhe der verfügbaren Finanzmit
tel , gehört worden -

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung ( EWG) Nr. 729/70 des
Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik ( 1 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr . 2788 /72 ( 2), insbesondere
auf Artikel 7 Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung ( EWG) Nr. 1353 /73 des
Rates vom 15 . Mai 1973 zur Einführung einer Prämien
regelung für die Umstellung von Milchkuhbeständen auf
Bestände zur Fleischerzeugung und Prämien zur Förde
rung der speziell auf die Fleischerzeugung ausgerichteten
Rinderaufzucht ( 3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG ) Nr. 266/75 ( 4 ), insbesondere auf Artikel
16 Absatz 2 und auf Artikel 17 Absatz 2 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen Antrag auf
Erstattung der im Jahr 1975 gezahlten Prämien gestellt.
Dieser Antrag entspricht den Bestimmungen der Ver
ordnung (EWG ) Nr. 2641 /74 der Kommission vom 15 .
Oktober 1974 über die Anträge auf Erstattung der
Prämien für die Umstellung von Milchkuhbeständen auf
Bestände zur Fleischerzeugung und der Prämien zur
Förderung der speziell auf die Fleischerzeugung ausge
richteten Rinderaufzucht durch den EAGFL, Abteilung
Ausrichtung C5 ).

Die Prüfung der übermittelten Angaben hat ergeben ,
daß Prämien von zusammen 38 632 668,22 DM nach
den Bedingungen der Artikel 1 bis 4 der Verordnung
( EWG ) Nr . 1353 /73 und ihrer Durchführungsbestim
mungen gezahlt worden sind .

Da aber bisher noch nicht über den bei der Bewilligung
der Prämien anzuwenden Umrechnungskurs entschieden

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel \

Die Beteiligung des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Aus
richtung, an den durch die Bundesrepublik Deutschland
im Jahr 1975 gezahlten Prämien für die Umstellung von
Milchkuhbeständen auf Bestände zur Fleischerzeugung
wird vorläufig auf einen Betrag von 17 384 700,70 DM
festgesetzt .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutsch
land gerichtet .

Brüssel , den 21 . Dezember 1978

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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